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Fragen an die Anhörungsteilnehmenden 

 
Die Anhörungsteilnehmer werden gebeten, Ihre Stellungnahmen anhand des vorliegenden Fragebogens, 
der ebenfalls im Word-Format bereitgestellt wurde, zu verfassen.  

 
Stellungnahme eingereicht durch: 

Kanton:    Verband, Organisation:   Übrige:   

Name: 

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

Justiz- und Sicherheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonspolizei, Abteilung Verkehr 

 

Adresse: 

Clarastrasse 38, 4005 Basel 
 
 
 
 

1. Allgemeines 
 

1.1. Sind Sie einverstanden, dass die Klebevignette durch ein elektronisches Erhebungs- und 
Kontrollsystem (E-Vignette) ersetzt wird? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
Es ist zu begrüssen, dass die Klebevignetten durch ein neues Erhebungs- und Kontrollsystem (E-
Vignette) ersetzt werden. Die unterschiedliche Behandlung von inländischen und ausländischen 
Fahrzeugen führt nach unserer Ansicht jedoch zu einem unnötigen Aufwand. Es wäre sinnvoller, 
wenn der Abgabeprozess für inländische und ausländische Fahrzeuge einheitlich nur über ein On-
lineportal laufen würde. Die Abrechnung über die Motorfahrzeugsteuer würde zu unverhältnismässig 
vielen Hürden und Praxisproblemen führen. Daher lehnen wir die Abrechnung der E-Vignette über 
die Motorfahrzeugsteuer ab. 

 
 

1.2. Ist es aus Ihrer Sicht technologisch sinnvoll, dass auf eine Erkennung des Fahrzeugkon-
trollschilds abgestellt wird?  

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
Wie im Erläuterungsbericht erwähnt wird, stört es die Betroffenen, dass sie mehrere Vignetten er-
werben müssen, wenn sie mit einem Wechselkontrollschild mehrere Fahrzeuge führen wollen. Die 
neue Regelung, wonach die Abgabe an das Fahrzeugkontrollschild gebunden ist, erscheint als eine 
willkommene Neuerung, welche auch besonders im Interesse der Fahrzeughalterinnen und -halter 
ist. 

 
 

1.3. Sollte man zuwarten, bis andere Technologien zur Verfügung stehen? Wenn „JA“, welche 
technologischen Entwicklungen sehen Sie? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
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2. Geltungsbereich und Abgabepflicht 
 

Sind Sie mit den Ausnahmen von der Abgabepflicht einverstanden? 
(Art. 4 Abs. 1 Bst. a. - l.) 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
      

 
 
 

3. Bemessungsgrundlage der Abgabe 
 
3.1. Sind Sie einverstanden, dass nur eine Abgabeperiode (1 Jahr) und keine Kurzzeitabga-

ben vorgesehen werden? 
(Art. 6) 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
Das Fehlen einer Kurzzeitabgabe führt insbesondere im Grenzraum zu einer unverwünschten Verkehrsverlage-
rung von der Autobahn auf das untergeordnete Strassennetz. Der finanziell begründete Verzicht auf die Einfüh-
rung von Kurzzeitabgaben ist deshalb nicht nachvollziehbar. Kurzzeitabgaben können auch zu Mehreinnahmen 
führen, in dem Personen, die heute auf den Erwerb einer Vignette verzichten, neu eine Kurzzeitvignette kaufen 
würden. 

 
 

3.2. Sind Sie einverstanden, dass die Jahresabgabe 40 Franken betragen soll? 
(Art. 7 Abs. 1) 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
Durch den günstigen Preis ergibt sich keine Steuerungsmöglichkeit. 

 
 

3.3. Sind Sie einverstanden, dass der Bundesrat die Abgabe für Motorräder und Anhänger um 
höchstens die Hälfte ermässigen kann? 
(Art. 7 Abs. 2) 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
      

 
 
 

4. Erhebung der Abgabe 
 

4.1. Sind Sie damit einverstanden dass der Bundesrat die nachträgliche Entrichtung der Ab-
gabe vorsehen kann? 
(Art. 9 Abs. 2) 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
      

 
 

4.2. Übertragung der Abgabeerhebung 
(Art. 12 Abs. 1 bis 3) 
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 Erläuterungen: 

Die Eidg. Zollverwaltung ist seit 1985 Betreiberin der Nationalstrassenabgabe (Herausgabe der Klebevignette 
und Verkauf der Vignette an der Grenze). Sie soll auch weiterhin die Gesamtverantwortung tragen. Aus be-
triebswirtschaftlichen Gründen kann es sinnvoll sein, die Erhebung der Abgabe ganz oder teilweise auszulagern, 
wie es heute z.T. schon möglich ist und gemacht wird (Vignettenverkauf, Kontrolle und Ahndung an den Auto-
bahnzollstellen).  

 

4.2.1 Sind Sie damit einverstanden, dass der Bundesrat die Erhebung der Abgabe ganz oder 
teilweise einer Erhebungsstelle ausserhalb der Bundesverwaltung übertragen kann? 

 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
      

 
 

4.2.2 Sind Sie damit einverstanden, dass der Bundesrat die Erhebung der Abgabe ganz oder 
teilweise den Kantonen übertragen kann? 

 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
Wir verfügen über zu wenige Informationen für eine konkrete Rückmeldung. Mehrere Fragen sind offen: Es ist 
etwa fraglich, wie sich die Übertragung der Abgabenerhebung namentlich auf die kantonalen Ressourcen, den 
Programmieraufwand und den Verwaltungsaufwand auswirken wird. Ausserdem ist unklar, ob ein einheitliches 
System angestrebt werden soll oder ob jeder Kanton selbst entscheiden soll, wie die Erhebung zu erfolgen hat. 

 
 
 

5. Kontrollen 
 

5.1. Sind Sie damit einverstanden, dass der Bundesrat die Durchführung der Kontrollen Drit-
ten übertragen kann?  
(Art. 15 Abs. 2) 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
      

 
 

5.2. Sind Sie damit einverstanden, dass der Bundesrat die Durchführung der Kontrollen den 
Kantonen übertragen kann?  
(Art. 15 Abs. 2) 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
Wie in 4.2.2 verzichten wir auf eine Stellungnahme, da wir mehr Informationen brauchen um zu der Frage Stel-
lung nehmen zu können. 

 
 

5.3. Sind Sie mit dem Aufbau eines elektronischen videobasierten Kontrollsystems einver-
standen? 

 
  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
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6. Datenschutz 
 

Sind Sie mit den datenschutzrechtlichen Bestimmungen einverstanden? 
(Art. 17 bis 24) 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
      

 
 

7. Strafbestimmungen 
 
 

Sind Sie damit einverstanden, dass der Bundesrat die Strafverfolgung Dritten übertragen kann?  
(Art. 28 Abs. 4) 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
      

 
 
8. Diverses 

 
Weitere Bemerkungen? 

 
 

 
 
 
Bitte den ausgefüllten Fragebogen einreichen an: 
 
 
zentrale-vignette@ezv.admin.ch   (bitte sowohl im Word- wie auch im PDF-Format) 
 
oder 
 
Oberzolldirektion, Abteilung Verkehrsabgaben, Monbijoustrasse 91, 3003 Bern 

mailto:zentrale-vignette@ezv.admin.ch

